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WAS JETZT? 
FAKTENBLATT: ABMAHNUNG!

�Liebe Kollegin, lieber Kollege,
wo gearbeitet wird, werden auch Fehler 
gemacht. Nicht selten reagiert der Arbeit-
geber mit einer Abmahnung. Hier geben 
wir dir einen Überblick zu deinen Rech-
ten und Pflichten!

Abmahnung erhalten – was nun?!
  �Nur den Empfang quittieren und nicht 
die Richtigkeit der Vorwürfe.

  �Wende dich unverzüglich an deine 
EVG-Geschäftsstelle.

Hier ein kompakter Überblick:
  �Dokumentations- und Beweis
funktion:  
Eine Abmahnung ist die Rüge eines 
vermeintlichen Pflichtverstoßes des 
Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber. 
Gleichzeit droht er arbeitsrechtliche 
Konsequenzen für den Wiederholungs-
fall an und hält den Vorwurf in der 
Personalakte fest.

  �Hinweisfunktion: 
Die Abmahnung soll dir zeigen, dass 
der Arbeitgeber ein bestimmtes Ver-
halten nicht als vertragsgemäß an-
sieht. Die konkrete Pflichtverletzung 
muss so klar beschrieben sein, dass du 
genau weißt, was dir vorgeworfen wird.

    ��Warn- und Androhungsfunktion: 
Die Abmahnung soll dir vor Augen 
halten, dass im Wiederholungsfalle 
weitere Schritte bis hin zur Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses drohen. 
Sie ist also eine deutliche Warnung 
des Arbeitgebers.

  �Recht auf Gegendarstellung: 
Du kannst den Sachverhalt aus deiner 
Sicht, oder dein Verhalten begründen. 
Der Arbeitgeber muss diese Gegendar-
stellung zur Abmahnung in die Perso-
nalakte aufnehmen.

  �Beschwerderecht: 
Du hast das Recht, dich wegen der 
Abmahnung eim Vorgesetzten zu 
beschweren. Wenn bei Flixtrain ein Be-
triebsrat gewählt wird, kann auch der 
Betriebsrat deine Beschwerde entge-
gennehmen. Auf jeden Fall muss deine 
Beschwerde ernst genommen werden.

  �Entfernung aus der Personalakte:  
Ist eine Abmahnung fehlerhaft oder 
unfair, kannst du grundsätzlich ver-
langen, dass sie aus der Personalakte 
entfernt wird. Die Darlegungs- und 
Beweislast in einem solchen Prozess 
trägt allein der Arbeitgeber. 

  �Bevor du hier weitere Schritte unter-
nimmst, bespreche das Vorgehen mit 
der EVG-Geschäftsstelle.


